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Müden, 30. April 2024 
 
 
Anpassung der Strafbestimmungen zur Saison 2024/2025  
  
Der KSA hat die Anpassung der Verwaltungskosten für die 
Strafbestimmungen bei Verfehlungen von Schiedsrichtern angepasst.  
  
Die neuen Strafbestimmungen gelten ab dem 01.07.2024.  
 
  
Strafbestimmungen - Anhang der Schiedsrichterordnung des NFV   
   
(1) Beleidigungen 10 - 100 € möglich   

=> wird nach Sachlage entschieden   
   
(2) Missbrauch des Ausweises 25 - 100 € möglich   

=> 50 € 
   
(3) Überschreiten der Spesensätze 10 - 50 € möglich   

=> wird nach Sachlage entschieden   
   
(4) fehlende Spielerlaubniskontrolle 10 - 50 € möglich   

=> 20 €  
   
(5) fehlende oder mangelhafte Berichterstattung 10 - 100 € möglich   

=> wird nach Sachlage entschieden   
     
(6) Nichtantreten eines SR oder verspätete Absage des SR/SRA ohne berechtigte   
     Gründe  10 - 100 € möglich   

=> Nichtantreten  50 € 
=> verspätete Absage  25 € (unter 24 Std. vor Anstoß)   

   
(7) keine oder verspätet Einsendung Spielberichtes 10 - 50 € möglich   

=> 20 € 
   
(8) Pflichtverletzungen gem. §§ 5 - 9 10 - 100 € möglich   

=> wird nach Sachlage entschieden   
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Soll an Spielleitungen in einer Spielzeit: 18   
17 - 15 Spiele =>   Ermahnung   
14 - 11 Spiele =>   20 € 
< 11 Spiele =>   30 € 
Verspätetes Erscheinen am Spielort   

=> 30€, bei Wiederholungen 40€ 
   
(9) Fehlen b. Fortbildungsmaßnahmen gem. § 17 10 - 50 € möglich   

Soll an Lehrabenden: 2 pro Halbserie   
=> Hinserie pro LA unter Soll   20 € 
=> Rückserie pro LA unter Soll  20 € 
    - wenn aber bereits Verstoß in Hinserie,   
    dann pro LA unter Soll              25 € 

   
(10) Verstöße gem. § 14 I f (Handlungen, die 30 - 150 € möglich   

dem Ansehen der SR schaden)   
=> wird nach Sachlage entschieden   

   
Verwaltungsgebühr 5 - 30 € möglich   

=> 10 € (seit Rückserie 2011/2012)   
  
 


